GEMEINDE   THAL
Lfd. Nr. 1/2005
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 16.2.2005 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 9.2.2005 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER GK Walter STAHL
GR Ing. BEETZ Heinrich
GR Ing. VEITSBERGER Alois
GR HOFER Margarete
GR SÖLKNER Franz
GR ECKHARD Gottfried
GR DI Dr. FOTR Franz
GR HARTNER Anton (21.20 Uhr)
GR HANSMANN Edmund
Außerdem waren anwesend: Andrea LENARDT
Entschuldigt waren:
GR ZINGL Franz, GR FESSLER Elke, GR SCHREINER Dietmar, GR STAHL Michael
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
Fragestunde
Der Bürgermeister berichtet:
Zur Anfrage von GR SÖLKNER vom 15.12.2004 - Bereich Linak - Richtung Ponstingl „Kampfstoffnachweispapier"
Der Bürgermeister teilt mit, dass eine Anfrage bezüglich „Kampfstoffnachweispapier" an das Militärkommando Steiermark gerichtet wurde.
Der Bürgermeister verliest das Schreiben des Militärkommandos Steiermark bezüglich des „Kampfstoffnachweispapiers". Laut diesem Schreiben werden die Kampfstoffe bei den Übungen durch ungefährliche Stoffe substituiert (z.B. 2 bis 5 % Kaliumphosphatlösung).
1. Anfrage GR SÖLKNER
Linie 48 - Angebotsverbesserung - Unterschriftensammlung durch Medienberichte
Es hat geheißen, diese Unterschriften werden dem Stadtplanungsamt übergeben zur Prüfung. GR SÖLKNER fragt an, ob hier einmal nachgefragt wurde und wie es ausschaut?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es Gespräche gegeben hat, wo es geheißen hat, die Gemeinde Thal muss einen Zuschuss zur Linie 48 bezahlen, weil es sich mit den Kosten nicht ausgeht. Weiters teilt er mit, dass der Marktgemeinde Thal Angebote übermittelt werden, aber es hat sich bis jetzt nichts gerührt. Die Verbindung ist weiterhin aufrecht geblieben und wir werden nicht daran rütteln. An eine Verdichtung ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu denken. Es wird keine Änderung im positiven noch im negativen Sinn geben. Diese Informationen habe er von der Stadt Graz und den Grazer Verkehrsbetrieben erhalten.
1. Anfrage GR FOTR
Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft
GR FOTR fragt den Bürgermeister, ob ihm die Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft etwas sagt?
Der Bürgermeister bejaht dies.
GR FOTR teilt mit, dass der Bürgermeister Mitglied des Aufsichtsrates in dieser Genossenschaft ist. Er fragt, in welcher Eigenschaft er als Bürgermeister dort tätig ist?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies mit der Gemeinde Thal überhaupt nichts zu tun hat. Er berichtet, dass der Aufsichtsrat der Wohnbaugenossenschaft ein breites Spektrum an Berufsleute gesucht hat und an ihn herangetreten sind, ob er nicht in den Aufsichtsrat kommen wolle. Er teilt nochmals mit, dass dies mit der Gemeinde überhaupt nichts zu tun hat.
2. Anfrage GR FOTR Unterstützungserklärungen
GR FOTR berichtet, dass ihm im Zusammenhang mit den Unterstützungserklärungen für die Liste „Neuer Weg" zu Ohren gekommen ist, dass der Bürgermeister mit den Jugendlichen Kontakt aufgenommen habe. Ihn würde jetzt interessieren, wie dieses Gespräch stattgefunden hat und ob dies etwas mit der Unterschriftenleistung zu tun gehabt hat?
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Der Bürgermeister teilt mit, dass er zu den Jugendlichen in den Jugendraum gegangen ist und mit den Jugendlichen ein Gespräch geführt hat. Dies hat mit der Unterschriftenleistung nichts zu tun gehabt. Er habe mit den Jugendlichen über viele Sache gesprochen.
GR SÖLKNER teilt mit, dass der Bürgermeister laut Aussage der Jugendlichen sehr wohl auch auf ihre Unterstützung für den „Neuen Weg" Bezug genommen habe und die Jugendlichen dies als Druck empfunden haben.
Der Bürgermeister teilt mit, dass er u.a. über die Unterstützungserklärungen mit den Jugendlichen gesprochen hat, aber auf die Jugendlichen keinen Druck ausgeübt hat.
1. Anfrage GR Veitsberger Feuchtbiotop in Thal-Eben
Es geht um das Feuchtbiotop im Naturschutzgebiet in Thal-Eben. Schon vor längerer Zeit musste er
feststellen, dass das Auslaufbauwerk vor dem Durchlass der Gemeindestraße beschädigt ist und in
seiner vorgesehenen Stauwirkung funktionslos ist. Dadurch wird seiner Meinung nach das Auslaufen
des Feuchtbiotops gefördert und beschleunigt. Dies wurde auch gestern im Straßenausschuss
besprochen.
GR Veitsberger fragt an, was die Gemeinde Thal, an sich als nicht zuständige Behörde, in dieser
Angelegenheit gedenkt zu tun?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies an die Baubezirksleitung weitergeben wird und wir werden dies sanieren. Die Staubretter werden gemacht, damit der Rückstau wieder erfolgen kann.
2. Anfrage GR SÖLKNER
Bach zwischen Thal-Eben und Thal-Wendlleiten
GR SÖLKNER teilt mit, dass der Bach zwischen Thal-Eben und Thal-Wendlleiten wieder einmal verschwunden ist. Vermutlich durch den Kanalbau, der seinerzeit getätigt wurde. Dies haben wir schon vor zwei Jahren besprochen und da hat es geheißen, es wird saniert. Offensichtlich ist bis jetzt nichts passiert.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es nicht allein der Kanal ist, es ist dort steiniges Material und das Wasser versickert dort. Der Bachlauf ist ja nicht sehr stark. Wir haben dies schon mit der Baubezirksleitung überprüft. Die Gasleitung verläuft ebenfalls in diesem Bereich. Es gibt dort eben ein lockeres Gestein und wenn der Bachlauf sehr wenig ist, bricht dieser einfach ab und kommt weiter unten in der Nähe von Herrn Hasenrath bei der Ferngastrasse wieder zum Vorschein. Wir haben vor, dort einen Lehmriegel einzubauen.
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GR Veitsberger beantragt im Namen der Gemeinderatsfraktionen SPÖ, ÖVP, FPQ und der ThAL die Aufnahme des Punktes
Erstellung eines Sachbereichskonzeptes Wasserwirtschaft „Oststeilübergreifende
Hochwasserschutzmaßnahmen" als TOP 6 in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR Veitsberger wird einstimmig angenommen.
GR SÖLKNER beantragt im Namen der ThAL gemäß $ 34 Abs. 1 lit b der Stmk. GemO 1967 Ld.g.F. die Aufnahme der Punkte
· Verabschiedung   einer   Resolution   an   den   Abfallwirtschaftsverband   Graz-Umgebung   zur Herbeiführung    einer    gemeinsamen    Ausschreibung    der    Restmüllentsorgung    in    den Verbandsgemeinden

· Änderung der Freizeitzentrum-Mietverträge zwischen der Marktgemeinde Thal  Orts- und Infrastruktur Entwicklungs-KEG und den Sportvereinen

in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig angenommen.
GR FOTR beantragt die Aufnahme des Punktes
-    Einrichtung eines Jugendgemeinderates in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR FOTR wird einstimmig angenommen.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 15.12.2004
2. Prüfungsbericht IV. Quartal 2004
3. Öffentliche Wegerechte - Ergänzende Stellungnahme Land
4. Initiative - Erstellung eines Wanderwegenetzes, öffentliche Wegerechte
5. Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung zur Fragestellung: „Soll die Marktgemeinde Thal die ersessenen öffentlichen Wegerechte grund- bücherlich sicherstellen?"
6. Erstellung eines Sachbereichskonzeptes Wasserwirtschaft „Ortsteilüber- greifende Hochwasserschutzmaßnahmen"
7. Bebauungsplan „Rachl" - 1. Änderung
a) Einwendungsbehandlung
b) Endbeschluss
8.
Resolution Verkehrssicherheit in Steinberg
9.
Privatstraßenzuschuss Thal-Oberbichl 10. Tiefkühlhaus
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11. Verabschiedung einer Resolution an den Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung zur Herbeiführung einer gemeinsamen Ausschreibung der Restmüllentsorgung in den Verbandsgemeinden
12. Änderung der Freizeitzentrum-Mietverträge zwischen der Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastruktur Entwicklungs-KEG und den Sportvereinen
13. Einrichtung eines Jugendgemeinderates
14. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1. Personalangelegenheit
2. Allfälliges
VERLAUF:
1.   Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 15.12.2004
Über den Entwurf des Protokolls der „öffentlichen Sitzung" vom 15.12.2004 haben die Schriftführer am 31.1.2005 gemeinsam beraten und ist das daraus resultierende Protokoll an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 15.12.2004 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der Bürgermeister ersucht die Schriftführer (GR SÖLKNER und GR Hansmann) um ihre Stellungnahmen. Der Schriftführer der ÖVP (GR Michael Stahl) ist entschuldigt.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
ÖVP:
Seitens der ÖVP gibt es keine Einwände.
FPÖ:
Seitens der FPÖ gibt es keine Einwände.
THAL:
Seitens der ThAL gibt es im „Öffentlichen Teil" keine Einwände.
Im „Nicht öffentlichen Teil" wird um eine Ergänzung im Protokoll vom 15.12.2004 ersucht. Dies wird im „Nicht öffentlichen Teil" behandelt.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:     Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und unterfertigt.
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2.   Prüfungsbericht IV. Quartal 2004
GR Hansmann berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 07.02.2005 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung IV. Quartal 2004:
Bargeld
€
1.206,14
Giro
€
53.770,23
Subkonto
€
159.190,40
Gesamt
€
214.166,77
Ortsentwicklungs-KEG IV. Quartal 2004: Giroverkehr:
Einnahmen
€        159.632,08
Ausgaben
- €        114.469,67
Gesamt Girokonto       €
45.162,41
GR Hansmann beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht. Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
3.   Öffentliche Wegerechte - Ergänzende Stellungnahme Land
Der Bürgermeister berichtet:
bei der Gemeinderatssitzung am 01.12.2004 hat GR SÖLKNER nachstehend angeführten Antrag gestellt:
„Auf jenen im Gemeindegebiet gelegenen Grundstücken, auf denen durch langjährigen Allgemeingebrauch de facto ein ersessenes öffentliches Wegerecht gegeben ist, ergreift die Gemeinde alle geeigneten öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung dieser Servitute.
Begründung:
1. Im geltenden Örtlichen Entwicklungsprogramm der Marktgemeinde Thal hat sich die Gemeinde auf die Entwicklung einer besonderen Naherholungsfunktion für die Menschen des Großraums Graz festgelegt. Die Sicherstellung einer Vielfalt an Spazier-, Wander- und Radwegen ist ein unerlässlicher Teil dieser Orientierung.
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2. Die Förderung der Bewegung des Gehens, Spazierens, Wanderns, Laufens und Radfahrens ist von großer gesundheitlicher Bedeutung und steht in Übereinstimmung mit unserem Leitbild einer „Gesunden Gemeinde".
3. Kurze fußläufige und mit nichtmotorisierten Verkehrsmitteln befahrene Verbindungen zwischen einzelnen Siedlungsbereichen der Gemeinde fördern die direkte Kommunikation und das selbstbestimmte Zusammenleben der Bewohner, insbesondere ihrer nichtmotorisierten Teile (Kinder, alte Menschen). Aufgrund der längerfristig absehbaren starken Steigerungen der Kosten für den motorisierten Individualverkehr sind derartige sanfte Verkehrsmöglichkeiten auch von allgemeiner sozialer Relevanz.
4. Grundbücherlich    nicht    gesicherte    Dienstbarkeiten    können    durch    die    so genannte „Freiheitsersitzung" (z.B. durch Aufstellen von Betretungsverbotstafeln oder das Setzen von Maßnahmen, die eine faktische Nichtbenützbarkeit herbeiführen) innerhalb von drei Jahren verjähren. Die öffentliche Geltendmachung bestehender Wegerechte durch die Gemeinde beugt einem derartigen Rechtsverlust vor.
5. Bei grundbücherlich nicht gesicherten Servituten besteht im Falle einer Veräußerung des Grundstücks die Gefahr des Rechtsverlustes durch den „gutgläubigen lastenfreien Erwerb durch Dritte" (§ 1500 ABGB).
6. Gemäß § 70 Absatz 1 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 idgF sind die Gemeindeorgane verpflichtet, das Gemeindeeigentum ungeschmälert zu erhalten. Wegerechts-Dienstbarkeiten sind Teil dieser treuhändischen Verpflichtung. Wie im Ergänzungsgutachten von Dr. Wolfgang Stock vom 20.11.2004 ausgeführt, steht eine in diesem Zusammenhang stehende, fahrlässige Untätigkeit der Gemeindeorgane in der Gefahr der Erfüllung des strafrechtlichen Tatbestands der Untreue (§ 153 StGB)."
Dieser Antrag wurde in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2004 mit Stimmenmehrheit abgelehnt und dem Straßenausschuss nach Erhalt einer Stellungnahme des Landes zum von GR SÖLKNER angeführten Gutachten von Herrn Dr. Stock zugewiesen.
Nunmehr liegt die ergänzende Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung - Abteilung Gemeinden und Wahlen sowie Abteilung Verfassungsdienst und Zentrale Rechtsdienste vom 13.01.2005 vor.
Diese lautet:
„Mit dem im Bezug genannten Schreiben der Fachabteilung 7A wurde eine Stellungnahme, welche Herr Dr. Wolfgang Stock bezugnehmend auf die Stellungnahme des Verfassungsdienstes, GZ.: FA1F-12.90-15/04-2 verfasst hat, mit dem Ersuchen um neuerliche Stellungnahme übermittelt.
Zu den in der Stellungnahme Dris. Stock vertretenen Rechtsauffassung ist Folgendes anzumerken:
Dr. Stock geht mit seiner Auffassung, dass die Verwertbarkeit kein Tatbestandselement darstellt, dass dazu dient abzuklären, ob etwas Gemeindevermögen sein kann oder nicht, in die Irre. Es ist zwar zutreffend, dass aus dem Gemeingebrauch für die Dauer des Gemeingebrauches Eigentumsbeschränkung und Verkehrsbeschränkung resultieren können (aber nur für die Dauer des Gemeingebrauches), und dass somit auch Gemeindevermögen bestehen kann, das (für die Dauer des Gemeingebrauches) Verwertungsbeschränkungen unterliegt. Die Frage, ob es sich um Vermögensgegenstände handelt oder nicht, ist aber nicht anhand von temporären Verwertungsbeschränkungen sondern anhand der grundsätzlichen Eigenschaft der Verwertbarkeit zu beurteilen. Die von Dr. Stock als Beispiel herangezogenen Straßenverkehrszeichen sind solange sie als Straßenverkehrszeichen in Verwendung stehen natürlich nur beschränkt verwertbar.
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Werden Sie jedoch aus dem Gemeinverbrauch ausgeschieden, so können sie natürlich ganz normal verwertet werden beispielsweise als Altmetall verkauft werden oder dergleichen. Auch sind sie von der Einbeziehung in den Gemeingebrauch als durchaus verwertbare Handelsgüter anzusehen, da sie von dem Schilderhersteller ja als normale Handelsware an die Gemeinde verkauft werden. Dem gegenüber können Irregularservitute niemals Gegenstand einer wirtschaftlichen Verwertung sein (ausgenommen Leitungsrechte und Fischereirechte, wie dies in der ha. Stellungnahme von 20.4.2004 am Rande erwähnt wurde), weshalb ihnen immer die Vermögenseigenschaft fehlen wird.
Zu der Auffassung, dass die gegenständlichen Irregularservitute als unkörperliche Sachen einzustufen wären, ist auszuführen, dass bei der Definition des Begriffes unkörperliche Sache in der herrschenden Lehre und Judikatur praktisch ausnahmslos Rechte als unkörperliche Sachen angesehen werden, die einer rechtsgeschäftlichen Gestion zugänglich sind. Insbesondere werden als unkörperliche Sache Forderungsrechte, Immaterialgüterrechte aber auch bestimmte Dienstleistungen wie Hand- oder Kopfarbeiten eingestuft. Festzuhalten ist, dass die unkörperlichen Sachen nur dann als solche gesehen werden können, wenn zumindest ein gewisses Ausmaß an tatsächlicher (wirtschaftlicher) Beherrschbarkeit gegeben. So ist nach herrschender Auffassung Voraussetzung dafür, dass Besitzrechte an unkörperlichen Sachen entstehen können, der Umstand, dass diese unkörperlichen Sachen Gegenstand des Verkehres sind (vergl. hiezu Koziol-Welser, Bürgerliches Recht, Band 1, 12. Auflage Seite 230 ff).
Da aber alle weiteren Ausführungen Dr. Stock in seiner Stellungnahme auf diese beiden Annahmen (Irregularservitute als Vermögensgegenstand und als unkörperliche Sache) fußen, die sich - wie vorstehend dargestellt - als irrig herausgestellt haben, wird die in der ha. Stellungnahme vom 20.4.2004 vertretene Rechtsauffassung auch nach Prüfung der Stellungnahme Dris. Stock weiterhin vollinhaltlich aufrecht erhalten."
Der Straßenausschuss hat in seiner Sitzung am 15.02.2005 beschlossen, den von GR SÖLKNER in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2004 gestellten Antrag abzulehnen, da keine rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur Verbücherung solcher Personalservitute besteht und auch die Ausführungen des Herrn Dr. Stock in seinem Gutachten vom 20.11.2004, die auf die Annahmen „Irregularservitute als Vermögensgegenstand und als unkörperliche Sache" fußen, sich, wie in der vorangeführten Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung dargestellt, als irrig herausgestellt haben.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den von GR SÖLKNER in der GR-Sitzung am 01.12.2004 gestellten Antrag abzulehnen, da keine rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur Verbücherung solcher Personalservitute besteht und auch die Ausführungen des Herrn Dr. Stock in seinem Gutachten vom 20.11.2004, die auf die Annahmen „Irregularservitute als Vermögensgegenstand und als unkörperliche Sache" fußen, sich, wie in der Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung - Abteilung Gemeinden und Wahlen sowie Abteilung Verfassungsdienst und Zentrale Rechtsdienste vom 13.01.2005 dargestellt, als irrig herausgestellt haben.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 7 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Beetz, Hofer, Eckhard u. Veitsberger) angenommen.
1 Stimmenthaltung (Hansmann)
2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
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Der  Bürgermeister  stellt  den  Antrag,  den  gefassten  Beschluss  gemäß   §   131   des  Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 7 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Beetz, Hofer, Eckhard u. Veitsberger) angenommen.
1 Stimmenthaltung (Hansmann)
2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
4.   Initiative - Erstellung eines Wanderwegenetzes, öffentliche Wegerechte
Der Bürgermeister berichtet:
Ein Initiativantrag betreffend Herbeiführung eines Gemeinderatsbeschlusses zur Erstellung eines
Wanderwegenetzes wurde am 15.03.2004 eingebracht.
Mit Bescheid vom   13.04.2004 wurde festgestellt, dass eine Initiative mit 218 anzuerkennenden
Unterstützungerklärungen vorliegt.
Gemäß Volksrechtegesetz hat der Gemeinderat diese Initiative innerhalb eines Jahres zu behandeln.
Der Bürgermeister verliest den Antrag der Initiative:
„Die Gemeinde möge ein Konzept für ein Wanderwegenetz erarbeiten. Darin sollen die bestehenden öffentlichen Wegerechte einbezogen werden. In diesem Zusammenhang sollen alle zielführenden rechtlichen und politischen Maßnahmen ergriffen werden, um bestehende öffentliche Wegerechte grundbücherlich abzusichern. Rechtlich nicht bestehende, aber wünschenswerte allgemeine Benützungsrechte von Wegen sollen durch zivilrechtliche Vereinbarungen mit den Grundbesitzerinnen sichergestellt werden. Diese Arbeiten sollen unverzüglich in Angriff genommen und die Konzepterstellung möglichst bis 31.12.2004 abgeschlossen werden."
Begründet wurde der Antrag im Wesentlichen damit:
„Im Zusammenhang mit dem wachsenden Bedürfnis nach sanfter Naherholung pflegen zunehmend mehr Menschen in unserer Gemeinde die Freizeitaktivitäten des Spazierens, Wanderns und Laufens. Gleichzeitig haben in den letzten Jahren mehrere Thaler Grundbesitzerinnen verschiedene, seit langer Zeit allgemein begangene oder befahrene Wege abgesperrt. Dadurch drohen Verluste von Rechten, die einen Teil des Gemeindevermögens darstellen. Das Spazieren und Wandern, die älteste, natürlichste und gesündeste Art menschlicher Fortbewegung wird in nicht akzeptabler Weise eingeschränkt. Auch die für unsere Gemeinde wirtschaftlich notwendige Entwicklung eines reichhaltigen Angebots sanfter Naherholungsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen des Großraums Graz wird gefährdet."
Mit Schreiben vom 10.02.2005 wurde Frau Pauline Leitner, 8052 Thal-Haslau 389, als Zustellungsbevollmächtigte dieser Initiative gem. Volksrechtegesetz verständigt, dass die Initiative in der heutigen Gemeinderatssitzung behandelt und darüber beschlossen wird.
Der Straßenausschuss hat in seiner Sitzung am 15.02.2005 diese Initiative behandelt.
Wie unter TOP 3 der heutigen Gemeinderatssitzung bereits beschlossen, besteht keine rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur Verbücherung solcher Personalservitute    und haben auch die
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Ausführungen des Herrn Dr. Stock in seinem Gutachten vom 20.11.2004, die auf die Annahmen „Irregularservitute als Vermögensgegenstand und als unkörperliche Sache" fußen, sich, wie in der Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung - Abteilung Gemeinden und Wahlen sowie Abteilung Verfassungsdienste und Zentrale Rechtsdienste vom 13.01.2005 dargestellt, als irrig herausgestellt.
Eine Beschreitung des Klagsweges vor Gericht - es müsste dann in jedem Einzelfall geklagt werden und müsste die Gemeinde jedes Mal das Prozesskostenrisiko tragen und ist das Servitutsrecht eines der schwierigsten zu beweisbaren Rechte und ist auch die Verfahrensdauer nicht außer Acht zu lassen - soll nicht erfolgen. Es soll keine Art von „Grundenteignungen" geben.
Es sollen daher, wie in der Gemeinderatssitzung am 13.10.2004 bereits beschlossen, privatrechtliche Vereinbarungen mit den Grundbesitzern abgeschlossen werden.
Im Gemeindegebiet von Thal gibt es auch von den Alpenvereinen markierte Wanderwege. Bei Waldwegen besteht eine rechtlich öffentlich geschützte Waldnutzung.
Für einige Wege legt der Bürgermeister bereits mit den Grundbesitzern abgeschlossene privatrechtliche Vereinbarungen vor.
Seitens der ThAL erklären die Gemeinderäte FOTR und SÖLKNER, dass
1. es sachlich nicht gerechtfertigt ist, die Rechtsmeinung von Dr. Stock als irrig darzustellen, weil es sich auch bei der Stellungnahme des Verfassungsdienstes formal bloß um eine gutachterliche Stellungnahme handelt,
2. die vom Bürgermeister vorgelegten privatrechtlichen Übereinkünfte keine befriedigende Lösung darstellen,   weil   sie   nur   zwei   Wege   betreffen   und   darüber   hinaus  jederzeit   von   den Grundeigentümerinnen als gegenstandslos erklärt werden können,
3. allein eine grundbücherliche Sicherstellung eine dauerhafte Lösung darstellt.
Der Bürgermeister berichtet, dass zum Thema grundbücherliche Sicherstellung ersessener öffentlicher Wegerechte ein Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung eingegangen ist.
GK Walter Stahl verlässt den Sitzungssaal.
Auf Wunsch von GR FOTR verliest der Bürgermeister verliest nochmals den Antrag der Initiative vom 15.3.2004.
GK Walter Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, privatrechtliche Vereinbarungen mit den Grundbesitzern zur Benützung von Privatwegen als Wanderwege abzuschließen, aber von der Beschreitung des Klagsweges abzusehen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 7 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Beetz, Hofer, Eckhard u. Veitsberger) angenommen.
1 Stimmenthaltung (Hansmann)
2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Der  Bürgermeister  stellt  den  Antrag,  den  gefassten  Beschluss  gemäß   §   131   des  Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
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Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 7 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Beetz, Hofer, Eckhard u. Veitsberger) angenommen.
1 Stimmenthaltung (Hansmann)
2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)

GR Hansmann verlässt den Sitzungssaal.
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
5. Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung zur Fragestellung: „Soll die Marktgemeinde Thal die ersessenen öffentliche Wegerechte Grundbücherlich sicherstellen?"
Der Bürgermeister berichtet:
Mit Eingabe vom 20.01.2005 haben 453 Personen die Durchführung einer Volksbefragung in der Gemeinde Thal zur folgenden Frage beantragt: „Soll die Marktgemeinde Thal die ersessenen öffentlichen Wegerechte grundbücherlich sicherstellen?"
Begründet wurde der Antrag im Wesentlichen damit: „Im Zusammenhang mit dem wachsenden Bedürfnis nach sanfter Naherholung pflegen zunehmend mehr Menschen in unserer Gemeinde die Freizeitaktivitäten des Spazierens, Wanderns und Laufens. Gleichzeitig haben in den letzten Jahren mehrere Thaler Grundbesitzerinnen verschiedene, seit langer Zeit allgemein benützte Wege abgesperrt. Dadurch drohen Verluste von Rechten, die einen Teil des Gemeindevermögens darstellen. Das Gehen und Laufen, die ältesten, natürlichsten und gesündesten Arten menschlicher Fortbewegung werden in nicht akzeptabler Weise eingeschränkt. Auch die für unsere Gemeinde wirtschaftlich notwendige Entwicklung eines reichhaltigen Angebots sanfter Naherholungsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen des Großraums Graz wird gefährdet."
Unterstützt wurde der vorliegende Antrag von 398 anzuerkennenden Unterstützungserklärungen, dies entspricht 22,31 % sämtlicher gemäß § 156 VolksrechteG 1784 Stimmberechtigten.
55 Unterstützungserklärungen entsprachen nicht den Anforderungen der §§156 Abs. 4 bzw. 157
VolksrechteG und waren zu streichen.
398 Unterstützungserklärungen erfolgten durch eigenhändige Unterschrift mit Angabe des Vor- und
Familiennamens, Geburtsdatums und der Wohnanschrift.
Die vorgelegten Unterstützungslisten entsprachen in Form und Inhalt den Bedingungen der §§ 156 -
157 VolksrechteG.
Der Gemeinderat hat nun zu entscheiden, ob die Voraussetzungen der §§ 155 - 157 VolksrechteG ordnungsgemäß erfüllt wurden.
Da dies der Fall ist, stellt der Bürgermeister den Antrag: Gemäß § 158 Abs. 1 Stmk. Volksrechtegesetz 1986, LGB1. Nr. 87/1986 i.d.g.F wird festgestellt, dass der Antrag von Bürgern der Gemeinde Thal vom 20.01.2005 auf Durchführung einer Volksbefragung zur Frage: „Soll die Marktgemeinde Thal die ersessenen öffentlichen Wegerechte grundbücherlich sicherstellen?" den Voraussetzungen der §§155 ff leg. cit. entspricht.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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Die gemäß § 159 Volksrechtegesetz zu erlassende Verordnung soll wie folgt lauten:
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Marktgemeinde Thal vom 16.2.2005 über die Durchführung einer Volksbefragung im Gemeindegebiet Thal am 17.4.2005 betreffend grundbücherliche Sicherstellung ersessener öffentlicher
Wegerechte
Aufgrund der §§ 159, 160, 161 und 163 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl.Nr. 87/1986 i.d.dzt.g.F. wird verordnet:
§1
Zur Erforschung des Willens der Gemeindebürger wird eine Volksbefragung mit nachstehender Frage verordnet:
„Soll die Marktgemeinde Thal die ersessenen öffentlichen Wegerechte grundbücherlich sicherstellen?"
O JA
O NEIN
§2
Das Befragungsgebiet ist das Gemeindegebiet Thal.
§3
Zum Tage der Volksbefragung wird Sonntag, 17.4.2005, bestimmt. Zum Stichtag wird der 17.2.2005 bestimmt.
§4
Zur Teilnahme an der Volksbefragung ist berechtigt, wer am Stichtag für die Wahl zum Gemeinderat stimmberechtigt ist.
§5
Als Grundlage für die Erfassung der Stimmberechtigten dient die Wählerevidenz gem. Wählerevidenzgesetz
1973 i.d.dzt.g.F.
Die Verordnung tritt mit dem Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, vorstehende Verordnung zu erlassen. Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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Der  Bürgermeister  stellt  den  Antrag,  den  gefassten  Beschluss  gemäß   §   131   des  Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Beetz, Hofer, Eckhard, Veitsberger, SÖLKNER u. Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (FOTR)
GR Hartner nimmt an der Sitzung teil.
6.   Erstellung eines Sachbereichskonzeptes Wasserwirtschaft „Ortsteilübergreifende Hochwasserschutzmaßnahmen"
GR Veitsberger stellt im Namen aller Gemeinderatsfraktionen (SPÖ, ÖVP, ThAL und FPÖ) den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen:
Im Rahmen der Flächenwidmungsplanänderung soll ein
•
Sachbereichskonzept Wasserwirtschaft „Ortsteilübergreifende Hochwasserschutzmaßnahmen"
erstellt werden. Die dafür notwendigen Fachplaner und Studien sollen vom örtlichen Raumplaner
vorgeschlagen werden.
Außerdem sind die Ergebnisse der Gutachten und Studien im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu
machen.
Begründung - Befund:
Die Hochwasserproblematik darf Angesicht der Erfahrung aus den letzten Jahren und Monaten nicht bagatellisiert, ignoriert und mit kleinräumigen Lösungen begegnet werden. Die Gemeinde Thal ist durch die verbauten, teilweise engen Tallandschaften besonders gefährdet.
Die Möglichkeit im Rahmen der Raumordnung dieses Gefahrenpotential zu mildern sind auf Grund der derzeit notwendigen Änderung des Flächenwidmungsplanes sehr groß.
Die derzeitige Chance, in der Planungsphase des Flächenwidmungsplanes innerhalb von Entwicklungskonzepten ein qualifiziertes Sachbereichskonzept Wasserwirtschaft „Ortsteilübergreifende Hochwasserschutzmaßnahmen" zu erstellen, ist sehr hoch und muss genutzt werden. Die Maßnahme bringt zukünftigen Bauwerbern Rechtssicherheit und leitet evt. Schutzmaßnahmen, wie Durchflussräume und Retentionsflächen, für die bestehende Bebauung ab.
Außerdem sieht das Raumordnungsgesetz in seinen Grundsätzen
· Vorausschauende und ganzheitliche Planung mit entsprechendem Weitblick
· Schutz und Sicherheit für Anrainer und zukünftige Bauwerber

· Entwicklungskonzept gemäß ROG § 21 (5)

vor.
Beschluss:      Der Antrag von GR Veitsberger wird einstimmig angenommen.
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7.   Bebauungsplan „Rachl" - 1. Änderung
a) Einwendungsbehandlung
b) Endbeschluss
Der Bürgermeister berichtet:
Mit Eingabe vom 01.12.2003 wurde von den Familien Trümmer, Fuchs, Hernach u. Frau Prettner, ergänzt mit der Eingabe vom 21.09.2004 von den Familien Trümmer u. Fuchs, um die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Rachl" angesucht.
Der am 21.05.1997 beschlossene und rechtskräftige Bebauungsplan „Rachl" soll geändert werden. Diesbezüglich wurde bereits in den Gemeinderatssitzungen vom 10.12.2003, 13.10. u. 15.12.2004 sowie in der Bauausschuss-Sitzung vom 15.02.2005 eingehend beraten bzw. berichtet.
Die Änderung betrifft im Wesentlichen folgende Punkte
· Gültigkeitsbereich - aktuelle Grundstücksnummern entsprechend Kataster

· die zulässigen Dachformen

· die Erschließung - Zufahrt Grundstück Trümmer über eine eigene Zufahrtsbrücke

· die Baugrenzlinie - Änderung aufgrund der durchgeführten Hochwasserabflussberechnungen „Trümmer" u. „Fuchs", die auch von der Wasserrechtsbehörde einem Bewilligungsverfahren unterzogen wurden.
Der Bürgermeister erläutert die geplante Änderung anhand der vorliegenden Änderungsurkunde, bestehend aus Wortlaut, planlicher Darstellung u. Erläuterungsbericht inkl. Hochwasserabflussberechnungen „Trümmer" u. „Fuchs".
Die betroffenen Eigentümer u. Anrainer, die zuständige Fachabteilung des Landes, die Baubezirksleitung Referat Wasserbau, der Verfasser der Unterlagen, der örtlicher Raumplaner u. das Büro Plank-Bachselten (Hochwasserabflussberechnung) wurden mit Schreiben vom 09.12.2004 nachweislich zu dem gem. § 27 Abs. 3 Stmk. Raumordnungsgesetz durchzuführenden Anhörungsverfahren am 13.01.2005 eingeladen.
Stellungnahme der Baubezirksleitung Graz-Umgebung, Referat Wasserbau:
Anlässlich des Anhörungsverfahrens am 13.01.2005 wurde vom Vertreter der Baubezirksleitung Graz-Umgebung, Referat Wasserbau, Herrn OBR DI Woschitz folgende Erklärung abgegeben: Sollten durch die Baumaßnahmen Trümmer u. Fuchs zusätzliche Hochwasserschäden seitens des Katzelbaches an Rechten Dritter entstehen, obwohl rechtskräftige wasserrechtliche Bewilligungen bestehen, so besteht die Möglichkeit, beim Land Steiermark als Behördenkörperschaft im Rahmen der Amtshaftung Regressforderungen zu stellen.
Festgestellt wird, dass durch den Katzelbach der östliche Teil der „Rachl-Gründe", die Gemeindestraße, bereits jetzt hochwassergefährdet ist. Sämtliche Brücken u. Durchlässe werden bereits bei kleineren Hochwässern überstaut. Im Zuge der Wasserrechtsverfahren Trümmer u. Fuchs wurde festgestellt, dass durch diese Bauvorhaben an den bestehenden Überflutungsverhältnissen keine Änderungen erfolgen, die zusätzliche Schäden verursachen würden.
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Der  Inhalt  dieser  Stellungnahme  der  Baubezirksleitung  Graz-Umgebung wird zur Kenntnis genommen.
a) Einwendungsbehandlung
Von den Grundeigentümern u. Anrainern wurden im Rahmen der Anhörungsverhandlung keine Stellungnahmen eingebracht.
Jedoch wurde von Herrn u. Frau Ing. Rudolf u. Doris Ruthofer (Anrainer) nach Abschluss der Anhörungsverhandlung folgende Einwendung per e-mail am 13.01.2005 eingebracht:
1. Einwendung Ing. Rudolf u. Doris Ruthofer:
Mit Genehmigung des Bebauungsplanes „Rachl" wurde uns mitgeteilt, dass der untere Teil im
Bereich des Katzelbaches (laut Plan der Baubezirksleitung Graz-Umgebung vom 20.01.1997) als
hochwassergefährdeter Bereich ausgewiesen wurde und jegliche Erhöhung bzw. Anschüttung aus
Gründen der Gefährdung der bestehenden Anrainer zu unterlassen ist.
Durch   die   geplante   Verschiebung   der   Bebauungsgrenzlinie   wird   eine   Gefährdung   unseres
Grundstückes bei starken anhaltenden Regenfällen befürchtet. Aus der Vergangenheit ist bekannt,
dass  die  ehemaligen  Grundstücke  Rachl  im unteren  Bereich  nach  anhaltenden Regenfällen
überschwemmt sind.
Durch eventuell zukünftige Anschüttungen im unteren Bereich wird eine Gefährdung unserer
Grundstücke befürchtet.
Die Baubehörde wird ersucht, eventuell vorliegende Gutachten durch unabhängige Sachverständige,
im Besonderen auf gültige Ausgangsdaten,  überprüfen zu lassen und einen  Schutz unserer
Nachbarrechte sicherzustellen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dieser Einwendung von Herrn u. Frau Ing. Rudolf u. Doris Ruthofer nicht stattzugeben.
Begründung:
Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Rachl" wurde mittels einer hydraulischen Berechnung das Hochwassergefährdungspotential festgestellt (Verfasser D.I. A. Plank-Bachselten, Ziviltechniker für Bauingenieurwesen - Einreichprojekte mit der GZ.: 04 04 28/T und der GZ.: 04 07 22/F). Im Zuge dieser Projekte wurden für die Baumaßnahmen innerhalb der HQ30 Hochwasseranschlagslinie entsprechende Maßnahmen getroffen.
Gemäß dem geltenden Wasserrechtsgesetz, insbesondere § 38 sind Baumaßnahmen innerhalb der HQ30 Hochwasseranschlagslinie bewilligungspflichtig. Im Zuge der wasserrechtlichen Verhandlungen wurde seitens der prüfenden Behörde (Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung) festgestellt, dass es durch die geplanten Baumaßnahmen im Bereich der Grundstücke Nr. 939/3 und 939/1 zu keinen Auswirkungen auf die Umgebung bzw. auf die Rechte Dritter kommen kann.
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Im Zuge dieser Verhandlungen wurden seitens der Behörde die vorgelegten Unterlagen (Einreichprojekte mit der GZ.: 04 04 28/T und der GZ.: 04 07 22/F) auf ihre Nachvollziehbarkeit geprüft und somit besteht seitens der Marktgemeinde Thal kein Anlass, die Einreichunterlagen zur wasserrechtlichen Verhandlung „nachzuprüfen".
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl,   Beetz,   Hofer,   Eckhard,   Hartner,   Veitsberger,   SÖLKNER   u.   Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (FOTR)
Die Einwender sind schriftlich davon zu benachrichtigen, ob ihre Einwendungen berücksichtigt wurden, erfolgt keine Berücksichtigung, ist dies zu begründen.
b) Endbeschluss
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes „Rachl" (Plan GZ.: 200405TR u. Verordnungswortlaut GZ.: 200406TR je vom 14.02.2005), verfasst von Arch. Dipl.-Ing. Alfred Schedelnlaier, 8605 Kapfenberg, Mühlwiesenweg 2, mit nachstehendem Wortlaut zu genehmigen.
Wortlaut:
Bebauungsplan „Rachl" KG Thal 1.    Änderung
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal hat in seiner Sitzung am
nach Durchführung des
gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahrens (mündliche Anhörung am  13. Jänner 2005) gemäß § 27 (3) Stmk. Raumordnungsgesetz 1974 i.d.F. LGB1. Nr. 95/2003 beschlossen:
VERORDNUNG
gemäß § 27 Abs. 3 Stmk. Raumordnungsgesetz 1974 i.d.F. LGB1. Nr. 95/2003 mit welchem der rechtswirksame Bebauungsplan abgeändert wird.
§1 Präambel
Der Bebauungsplan „Rachl" (Marktgemeinde Thal), Gz: 726/97/1 - Rechts- und Infrastrukturplan und GZ.: 726/97/2 - Verkehrs- und Baugestaltsplan vom Mai 1997 (Verordnungstext und dem zugehörigen Planwerk verfasst von Architekt Dipl. Ing. Dieter SAIKO, 8010 Graz) ist mit 03.09.1997 in Rechtskraft erwachsen.
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§2 Geltungsbereich
(1) Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Grundstücke Nr. 930/12, 930/10, 939/1, 939/2, 939/3, 939/4, 939/5, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6, 930/4, 930/11, KG Thal.
(2) Die Änderung des rechtswirksamen Bebauungsplanes „Rachl-Gründe" besteht aus einem Verordnungstext und einem zugehörigen Änderungsplan, verfasst von Architekt DI Alfred Schedelmaier, im Maßstab M 1:250 mit Datum vom 14.02.2005 u. bildet einen integrierten Bestandteil der Verordnung und stellt gesondert den Geltungsbereich dar.
§3 Änderungen
(1)
Änderungen betreffen den § 2 Verordnungsteil des rechtswirksamen Bebauungsplanes in folgenden Punkten:
§ 2 (1.1) Der Bebauungsplan hat für folgende Grundstücksnummern 930/4, 930/10, 930/11, 930/12, 939/1, 939/2, sowie zusätzlich 939/3, 939/4, 939/5, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6 Gültigkeit.
(2)
§ 2 (1.7)    Alle   baulichen   Maßnahmen   und   Anlagen   innerhalb   der   Hochwasserzone
(siehe Anlage 1) bedürfen einer wasserrechtlichen Bewilligung. Für Gebäude ist die Baugrenzlinie zum Bach mit der westlichen Grenze der auf dem Areal hochwassergefährdeten Flächen festgelegt.
Ergänzung: Für die Gebäude auf den Grundstücken 939/1 und 939/3 wird die neue rote Baugrenzlinie zum Katzelbach nach einer Hochwasser-Abflussberechnung des Ziviltechnikerbüros DI A. Plank-Bachselten laut Änderungsplan festgelegt. Für das Grundstück 930/10 bleibt die blaue bestehende Baugrenzlinie aufrecht.
(3)
§2(1.8)    Ergänzung:   Für  die   Grundstücke  939/1,   939/3,   930/10  und  930/11   wird
als Baugrenze für auskragende Baukörper, die 2,5 m über dem natürlichen Gelände liegen, die grüne Baugrenzlinie laut Änderungsplan festgelegt.
(4)
§ 2 (2.2)    Verkehr,    Erschließung:    Die    Zufahrt    zu    den    11    Bauparzellen    des
Bebauungsplanareals hat von der neuen Erschließungsstraße aus zu erfolgen. Auf der Erschließungsstraße sind die entsprechenden Wegerechte zu gewährleisten.
Ausnahme: Die Zufahrt für das Grundstück 939/3 erfolgt über eine neue Zufahrtsbrücke über den Katzelbach laut Änderungsplan. Für die neu zu errichtende Brücke über den Katzelbach ist ein ausreichender Bachquerschnitt vorgesehen. Dazu wurde eine Hochwasserabflussberechnung durchgeführt. Retentionsvermögen und Kompensationsmaßnahmen sind im Änderungsplan dargestellt.
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(5) § 2 (3.1) Gebäude: Die im Baurechtsplan verzeichnete Baugrenzlinie ist einzuhalten. Im Übrigen gelten die Bauabstände gemäß StmkBG 1995. Auf dem Areal hat eine offene Bebauungsweise zu erfolgen. Bei Garagen wird eine Koppelung an einer gemeinsamen Grundgrenze empfohlen.
Ergänzung: Für die Gebäude im Bereich der Grundstücke 939/1 und 939/3 wird die rote Baugrenzlinie zum Katzelbach nach einer hydraulischen Berechnung lt. Änderungsplan festgelegt.
Auf den Grundstücken 939/1, 939/3, 930/10, 930/11 wird für auskragende Baukörper die 2,5 m über dem natürlichen Gelände liegen die grüne Baugrenzlinie laut Änderungsplan festgelegt. Für erdberührende Baukörper gilt auf den Grundstücken 939/1 und 939/3 die rote Baugrenzlinie und für die Grundstücke 930/10 und 930/11 bleibt die bestehende blaue Baugrenzlinie aufrecht.
(6)
§ 2 (3.5)    Zulässige  Dachformen   sind  Satteldach  und  Krüppelwalmdach.   Es  ist  ein
kleinformatiges Dachdeckungsmaterial zu verwenden.
Ergänzung: Auf den Grundstücken 930/12 und 938/2 können auch versetzte Satteldächer zur Ausführung kommen, müssen aber hinsichtlich Dachneigung dem Gebietscharakter angepasst werden.
Im Bereich der Grundstücke 939/1, 939/3, 930/10 und 930/11 können auch flachgeneigte Pultdächer, sowie Flachdächer zur Ausführung kommen. Es ist entsprechendes Dachdeckungsmaterial zu verwenden.
(7)
Alle übrigen Bestimmungen des geltenden Wortlautes und Rechtsplanes werden von der Änderung nicht berührt und bleiben somit unverändert rechtswirksam.
§4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.
GR Beetz verlässt den Sitzungssaal.
GR Beetz kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl,   Beetz,   Hofer,   Eckhard,   Hartner,   Veitsberger,   SÖLKNER   u.   Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (FOTR)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die unter dem Tagesordnungspunkt 7. a) u. b) gefassten Beschlüsse gem. § 131 Stmk. Volksrechtegesetz für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Beetz, Hofer, Eckhard, Hartner, Veitsberger u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
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8.   Resolution Verkehrssicherheit in Steinberg
Der Vizebürgermeister und GR Eckhard verlassen den Sitzungssaal. Der Bürgermeister berichtet:
Am 24.01.2005 ist ein Ersuchen mit der Bezeichnung „Initiative für Verkehrssicherheit in Steinberg" beim Gemeindeamt (in Kopie) eingegangen.
Dies ist gerichtet an den Verkehrsreferenten des Landes LH-Stv. Leopold Schöggl; an das Marktgemeinde Thal, zH Bgm. Peter Urdl; an die Gemeinde Rohrbach-Steinberg, zH Bgm. Heribert Uhl; an die Marktgemeinde Hitzendorf, zH Bgm. Ing. Franz Höfer und an die BH Graz-Umgebung, zH Dr. Thierrichter.
Die Originalunterlagen mit den Originalunterschriften werden laut Auskunft von Herrn DI Dr. FOTR dem Verkehrsreferenten des Landes übergeben.
Die Unterzeichneten bringen vor, dass die in den Gemeinden Thal, Hitzendorf und Rohrbach-Steinberg gelegene Ortsdurchfahrt Steinberg der L 382 ein gefährliches Straßenstück darstellt. Die Straße ist
· unübersichtlich,

· wird täglich von ca. 2.500 Kraftfahrzeugen benutzt,

· wird häufig zu schnell befahren,

· weist keine Trennung von motorisiertem Verkehr und Fußgängerverkehr auf
· wird aber täglich von ca. 3 Dutzend Schülerinnen und etlichen Erwachsenen auf ihrem Fußweg zur Bushaltestelle an der L 301 benutzt.

Der Vizebürgermeister kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Als Folge dessen sehen sich die nichtmotorisierten Straßenbenützer häufig gefährlichen Situationen ausgesetzt, leben Eltern in großer Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder und leiden die Anrainerinnen unter hohen Lärmbelastungen. Die Entschärfung dieser Probleme wurde noch vor einigen Jahren durch eine Neuerrichtung der Ortsdurchfahrt im Jahre 2005 in Aussicht gestellt. Laut Informationen der zuständigen Abteilung der Landesregierung wurde dieser Zeitraum aber inzwischen auf mindestens 2006 möglicherweise sogar bis zum Jahr 2008 nach hinten verschoben. Dies ist unzumutbar.
GR Eckhard kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Die Unterzeichneten verlangen daher von den verantwortlichen Instanzen unverzüglich wirksame Maßnahmen der Verkehrsberuhigung zu setzten, näherhin
· die Errichtung eines Geh- und Radfahrweges

· die durchgängige Beschränkung der Geschwindigkeit auf max. 50km/h
· die häufige Radarüberwachung dieser Beschränkung

Dieses Ersuchen kann keine Initiative gem. § 116 Stmk. Volksrechtegesetz darstellen, da das Verlangen der Unterzeichneten Maßnahmen umfasst, die nicht in die Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde fallen (Landesstraße).
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Der Bürgermeister schlägt vor, wie in der Straßenausschusssitzung am 15.2.2005 beschlossen, dieses Ersuchen in Form einer Resolution an den Verkehrsreferenten des Landes durch den Gemeinderat zu unterstützen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Resolution zu beschließen:
Die in den Gemeinden Thal, Hitzendorf und Rohrbach-Steinberg gelegene Ortsdurchfahrt Steinberg der L 382 stellt ein gefährliches Straßenstück dar. Die Straße ist
· unübersichtlich,
· wird täglich von ca. 2.500 Kraftfahrzeugen benutzt,

· wird häufig zu schnell befahren,

· weist keine Trennung von motorisiertem Verkehr und Fußgängerverkehr auf
· wird aber täglich von ca. 3 Dutzend Schülerinnen und etlichen Erwachsenen auf ihrem Fußweg zur Bushaltestelle an der L 301 benutzt.

Als Folge dessen sehen sich die nichtmotorisierten Straßenbenützer häufig gefährlichen Situationen ausgesetzt, leben Eltern in großer Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder und leiden die Anrainerinnen unter hohen Lärmbelastungen. Die Entschärfung dieser Probleme wurde noch vor einigen Jahren durch eine Neuerrichtung der Ortsdurchfahrt im Jahre 2005 in Aussicht gestellt. Laut Informationen der zuständigen Abteilung der Landesregierung wurde dieser Zeitraum aber inzwischen auf mindestens 2006 möglicherweise sogar bis zum Jahr 2008 nach hinten verschoben. Dies ist unzumutbar.
Es wird daher ersucht, von den verantwortlichen Instanzen unverzüglich folgende wirksame Maßnahmen der Verkehrberuhigung zu setzen:
· die Errichtung eines Geh- und Radfahrweges

· die durchgängige Beschränkung der Geschwindigkeit auf max. 50km/h

· die häufige Radarüberwachung dieser Beschränkung

Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
9.   Privatstraßenzuschuss Thal-Oberbichl
Der Bürgermeister berichtet:
Die Familie Rodler und Skoberne haben um einen Zuschuss zur Asphaltierung der Zufahrtsstraße (über die Grundstücke Nr. 558/1 u. 558/33) zu o.a. Einfamilienhäusern (Gesamtkosten € 10.034,93 inkl. 20% MWSt. lt. Rechnung der Firma Mayreder vom 22.12.2004) angesucht.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, einen Privatstraßenzuschuss in Höhe von €2.180,— zu übernehmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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10. Tiefkühlhaus
Der Bürgermeister berichtet:
Der Verein „Gemeinschaftliche Tiefkühlanlage Thal" beabsichtigt den Verkauf der vereinseigenen Liegenschaft:
Verkaufsobjekt: Grundstück samt Gebäude im aktuellen Zustand - kurzum alles wie es liegt und steht, Fläche: 461 m2, Grd.St.Nr. 656/14, EZ 624, KG Thal.
Verbindliche schriftliche Anbote sind bis spätestens 10.02.2005 an den Verein zu richten. Das Anbot hat laut Mitteilung des Vereines Folgendes zu enthalten:
Inhalt des Anbotes:
Name und Anschrift des Interessenten
Kaufobjekt: EZ 624, KG Thal, GST Nr. 656/14
Verbindlicher Anbotspreis in €
Zahlungsbedingung: prompt bei Vertragsabschluss
Sämtliche Gebühren und Kosten gehen zu Lasten des Käufers
Gültigkeit des Anbotes bis 15. März 2005
Weiters teilt der Bürgermeister mit, dass mit der Tiefkühlgemeinschaft eine Nutzungsvereinbarung bezüglich der Parkanlage sowie des Gehsteiges besteht.
Der Bürgermeister berichtet, dass der Vorstand in seiner Sitzung am 07.02.2005 vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gemeinderat beschlossen hat, dass die Marktgemeinde Thal die Absicht hat, vorgenanntes Verkaufsobjekt mit der Möglichkeit einer Nachnutzung zur Förderung der Verkaufsmöglichkeit für Selbstvermarkter zu erwerben. Der anzubietende Kaufpreis wird vom Gemeinderat in der Sitzung am 16.02.2005 festgelegt.
Dieser Vorstandsbeschluss wurde dem Verein „Gemeinschaftliche Tiefkühlanlage Thal" mit Schreiben vom 09.02.2005 bekannt gegeben.
Es erfolgt eine Beratung über den anzubietenden Kaufpreis unter Berücksichtigung des Schreibens von Herrn BM Ing. Langmann:
Es soll folgendes Anbot an die Tiefkühlgemeinschaft gelegt werden:
•
Name und Anschrift des Interessenten;      Marktgemeinde Thal
Thal-Kirchberg 2, 8051 Graz
· Kaufobjekt:
GST Nr. 656/14, EZ 624, KG Thal

· Verbindlicher Anbotspreis:
gegen vollkommene Lastenfreiheit

(z.B. keine Dienstbarkeiten, keine Geldlasten, ...) zum Preis von € 70,-- pro m2
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· Zahlungsbedingung:
prompt bei Vertragsabschluss
· Gebühren und Kosten:
Sämtliche Gebühren und Kosten gehen

zu Lasten des Käufers.
•
Gültigkeit des Anbotes:
bis 15. März 2005
Die Marktgemeinde Thal beabsichtigt, vorgenanntes Verkaufsobjekt mit der Möglichkeit einer Nachnutzung zur Förderung der Verkaufsmöglichkeit für Selbstvermarkter zu erwerben.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, vorgenanntes Anbot dem Verein „Gemeinschaftliche Tiefkühlanlage Thal" zu legen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
11. Verabschiedung einer Resolution an den Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung und Herbeiführung einer gemeinsamen Ausschreibung der Restmüllentsorgung in den Verbandsgemeinden
GR SÖLKNER stellt in Namen der Gemeinderatsfraktionen (SPÖ, ÖVP, FPÖ und ThAL) gemäß § 34 Abs. 1 lit b der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 idgF nachstehenden Antrag:
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
„Entsprechend den Gesetzen des Marktes erzielen große Nachfragequantitäten wesentlich günstigere Einheitspreise als kleine. Verglichen mit dem möglichen Ergebnis einer Ausschreibung und Vergabe der Sammlung und Abfuhr des Restmüllaufkommens der 2138 Einwohnerinnen der Marktgemeinde Thal (VZ 2001) könnten bei einer gemeinsamen Ausschreibung der Restmüllmengen aller 131.304 Einwohnerinnen des Bezirks (VZ 2001) naturgemäß wesentliche Kosten eingespart werden. Dies zu organisieren hat der Verband bisher aus unverständlichen Gründen unterlassen.
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal fordert den Vorstand des Abfallwirtschaftsverbandes auf, diese Aufgabe unverzüglich in Angriff zu nehmen.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig angenommen.
12. Änderung der Freizeitzentrum-Mietverträge zwischen der Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastruktur Entwicklungs-KEG und den Sportvereinen
GR SÖLKNER stellt in Namen der ThAL den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
Die    Marktgemeinde    Thal    beauftragt    den    KEG-Beirat    mit    der    Ausarbeitung    von Mietvertragsänderungen,   die   es   den   Sportvereinen   ermöglichen,   die   gemietete   Anlage   so unterzuvermieten,  dass erhöhte Eigeneinnahmen der Hauptmieter und eine Verringerung des Zuschussbedarfes durch die Marktgemeinde Thal möglich werden. Die Beratungen des Beirates darüber sind unverzüglich in Angriff zu nehmen.
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Begründung:
1. Der Voranschlag 2005 und der Mittelfristige Finanzplan der Marktgemeinde Thal bis 2007 weisen einen mit dem Sportzentrum im Zusammenhang stehenden summierten Zuschussbedarf von jährlich ca. € 100.000,— auf. Dies ist angesichts der wachsenden Vielfalt der kommunalen Aufgaben finanziell nicht verkraftbar.
2. Die bestehenden Mietverträge schließen die Untervermietung der Anlage aus, d.h. sie knebeln die Sportvereine hinsichtlich der Möglichkeit zu erhöhten Eigeneinnahmen zu kommen. Dadurch muss die Marktgemeinde Thal einen unnötig hohen Finanzierungsanteil leisten.
GR Veitsberger und GR Hansmann verlassen den Sitzungssaal.
GR Veitsberger und GR Hansmann kehren in den Sitzungssaal zurück.
Beschluss:     Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig an den KEG-Beirat zur Beratung zugewiesen. Die Vereinsobmänner werden zu einem Gespräch eingeladen.
13. Einrichtung eines Jugendgemeinderates
GR FOTR stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass in der Marktgemeinde Thal ein Jugendgemeinderat eingerichtet wird und zu diesem Zweck dem zuständigen Ausschuss zugewiesen wird.
Begründung:
Es ist einfach notwendig, für Jugendliche Möglichkeiten der Beteiligung zu schaffen um aktiv mitgestalten zu können. Das Beteiligungsmodell Jugendgemeinderat gestattet den Jugendlichen öffentliches Engagement und das Einbringen von Ideen, Wünschen und Kritiken in den politischen Kontext der Gemeinde. Das Zugeständnis an die Jugendlichen, mitreden und mitbestimmen zu dürfen, zeigt den Jugendlichen, dass sie beachtet und ernst genommen werden. Beim Jugend-Work​shop von Yougend-St konnte man das Interesse der Jugendlichen spüren, es gilt nun, dieses Interesse wach zu halten. Der Wirkungsbereich des Jugendgemeinderates trägt als zusätzliches Element zur öffentlichen Meinungsbildung bei und der Wunsch nach einem Jugendgemeinderat ist in vielen Gesprächen mit Jugendlichen an uns herangetragen worden.
GR FOTR berichtet über die Vorgangsweise zur Installierung und über die Aufgaben eines Jugendgemeinderates.
Beschluss:     Der Antrag von GR FOTR wird einstimmig an den zuständigen Ausschuss zur Beratung zugewiesen.
GK Walter Stahl verlässt den Sitzungssaal.
GK Walter Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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14. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)  Resolution Errichtung einer öffentlich einsehbaren dynamisch gestalteten Mittel​preiseliste für Asphaltpreise
Der Bürgermeister verliest das Schreiben des Amtes der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung Straßeninfrastruktur und Bau, von Lag. Heinz Rossbacher.
GR FOTR verlässt den Sitzungssaal.
GR FOTR kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR SÖLKNER teilt mit, dass er mit einem Herrn Dipl.-Ing. Reiterer gesprochen hat, der im gegenständlichen Bereich der Stmk. Landesregierung arbeitet. Dieser hat versichert, dass er dies für eine gute Idee hält. Auf das Dynamische habe ihn Hr. Dipl.-Ing. Reiterer gebracht, man könnte dies mit der heutigen EDV-Technik machen. Hier merke man einfach, dass zwei angebliche Fachleute unterschiedliche Meinungen haben können und jene von Ing. Rossbacher zu hinterfragen ist.
Der Bürgermeister sagt GR SÖLKNER die Übergabe einer Kopie des Schreibens von Herrn Ing. Heinz Rossbacher zu.
b) Resolution „Lärmminderung und Verkehrssicherheit in Thal-Haslau - Landesstraße"
Der Bürgermeister teilt mit, dass er mit der vom Gemeinderat beschlossenen Resolution gemeinsam mit Hrn. Derigo bei LR Schöggl war. Diese Resolution wurde zur Klärung und Beurteilung an den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet. Das Ergebnis dieser Stellungnahme wird nach Rücksprache mit dem LH-Stellvertreter LR Schöggl der Gemeinde in den nächsten Wochen zur Kenntnis gebracht.
c)  Verkehrsspiegel in Unterthal - Petition von Hrn. Pauritsch
Der Bürgermeister verliest das Antwortschreiben an Hrn.  Pauritsch vom 28.1.2005.  Der Verkehrsspiegel wird aufgestellt sobald es die Witterung erlaubt.
d)  Initiative gegen Lärm- und Staubbelästigung in Unterthal
Der Bürgermeister teilt mit, dass ein Schreiben Initiative gegen Lärm- und Staubbelästigung in Unterthal eingegangen ist. Der Bürgermeister verliest Ausschnitte aus dem Schreiben. Der Bürgermeister berichtet, dass dieses Schreiben dem zuständigen Ausschuss zur Behandlung vorgelegt wird und Lösungsvorschläge ausgearbeitet werden.
GK Walter Stahl fragt nach einer Prüfung einer Anrainerregelung bezüglich Thal-Steinberg an.
Der Bürgermeister berichtet, dass mit Hrn. Mag. Grunert von der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung eine Befahrung stattfinden muss.
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GR SÖLKNER fragt an:
e)  Ausfahrt Dorrer - Verkehrsspiegel
GR SÖLKNER fragt an, ob es nicht möglich ist, bei der Ausfahrt Dorrer Richtung Graz einen Verkehrsspiegel zu errichten, da dies eine gefährliche Ausfahrt ist.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es sich um eine Landesstraße handelt und dies auch ein Wunsch von der Stadt Graz ist. Es wurden diesbezüglich schon Gespräche mit der Landessregierung geführt.
GR FOTR fragt an:
f)   Schreiben von der Volksanwaltschaft
GR FOTR berichtet, dass ein Schreiben der Volksanwaltschaft vorliegt, dass ihn betrifft. Er hat kein Problem, dass dieses Schreiben im „Öffentlichen Teil" behandelt wird.
GR FOTR stellt den Antrag, dass dieses Schreiben im „Öffentlichen Teil" behandelt wird. GR FOTR zieht seinen Antrag zurück.
Die unter den Tagesordnungspunkten 3., 4., 5. und 7. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGB1. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand.
Schluss der Sitzung: 23.45 Uhr
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 26 Seiten „Öffentlicher Teil" und 4 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
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Vorgelesen    -    genehmigt    -    unterschrieben
Thal, am
Schriftführer

Vorsitzender
Schriftführer

Schriftführer
Schriftführer
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